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1 Ausganglage

Seit dem 26. August 1998 ist die Verordnung uber die Sanierung von belasteten Standorten
(Altlasten-Verordnung, AltlV; SR 814.680) in Kraft. Sie enthalt die Vorschriften fur einen
einheitlichen Umgang mit belasteten Standorten in der ganzen Schweiz und stitzt sich auf die
langjahrigen Erfahrungen anderer Lander wie etwa Deutschlands oder der Niederlande. Sie
hat sich in der Praxis sehr gut bewahrt. Mittlerweile sind samtliche 38°000 belasteten Standorte
in den o6ffentlich zuganglichen Katastern der belasteten Standorte (KbS) erfasst und fast zwei
Drittel der notwendigen Standortuntersuchungen sind abgeschlossen. Gut 1200 der
geschatzten 4000 sanierungsbedirftigen Standorte (so genannte Altlasten) sind bereits
saniert.

Bdden bei Haus- und Familiengarten, Kinderspielplatzen und Anlagen, auf denen Kinder
regelmassig spielen, missen gemass Artikel 12 AltlV saniert werden, wenn deren
Schadstoffgehalte einen Konzentrationswert nach Anhang 3 Ziffer 2 AltlV Uberschreiten.

In den Jahren 2013/14 haben die Agroscope Reckenholz-Téanikon ART (heute Agroscope)
sowie das Swiss Centre for Applied Human Toxicology (SCAHT) den Quecksilber-
Konzentrationswert flr Standorte mit mdglicher direkter Bodenaufnahme durch Kinder
(»Standorte bei Haus- und Familiengarten, Kinderspielplatze und Anlagen, auf denen Kinder
regelmassig spielen“ gemass Anhang 3 Ziffer 2 AltlV) Gberprift. Dabei zeigte sich, dass der
bestehende Konzentrationswert von 5 mg/kg Quecksilber (Hg) zu hoch war und auf 2 mg/kg
Hg gesenkt werden musste, damit kein Risiko fiir spielende Kinder besteht. Am 1. Marz 2015
wurde die entsprechend aktualisierte AltlV in Kraft gesetzt. Das Bundesamt fir Umwelt (BAFU)
hat bereits damals angekindigt, dass auch die Werte flr die anderen Stoffe Uberprift und
wenn nétig angepasst werden sollen.

Mittlerweile wurden samtliche Schadstoffe gemass Anhang 3 Ziffer 2 AltlV durch das SCAHT
Uberprift. Demnach sind die meisten der Uberpriften Konzentrationswerte aus toxikologischer
Sicht korrekt und missen nicht angepasst werden. Das heisst, dass bei Einhaltung dieser
Werte fur Kinder kein Risiko durch die direkte Bodenaufnahme besteht. Die
Konzentrationswerte fur Blei (Pb), polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) und
Benzo(a)pyren (BaP) liegen aus toxikologischer Sicht jedoch deutlich zu hoch und missen
daher gesenkt werden. Die entsprechenden neuen Konzentrationswerte liegen bei 10 mg/kg
fur PAK (anstelle bisher 100 mg/kg), bei 1 mg/kg fir BaP (anstelle bisher 10 mg/kg), sowie bei
300 mg/kg fur Blei (anstelle bisher 1°000 mg/kg). Ausserdem zeigte sich, dass neu ein
Konzentrationswert fur die Summe der Dioxine (PCDD), Furane (PCDF) und dioxinahnlichen
PCB (dI-PCB) von 20 ng TEQ/kg in den Anhang 3 Ziffer 2 der AltlV aufgenommen werden
muss. Weiter zeigte sich, dass der Konzentrationswert fiir den Summenparameter BTEX (von
500 mg/kg) nicht sinnvoll ist und daher gestrichen werden soll.

Alle Werteanderungen erfolgen in Anhang 3 Ziffer 2 AltlV. Sie betreffen somit nur Béden von
belasteten Standorten gemass AltlV, auf denen Kinder regelmassig spielen. Das BAFU
rechnet mit rund 200 solcher belasteter Standorte. Alle anderen Bdden, unter anderem auch
die landwirtschaftlichen oder gartenbaulichen Béden gemass Anhang 3 Ziffer 1 der AltlV sind
von den vorliegenden Anpassungen nicht betroffen. Die insgesamt betroffene Flache ist daher
Uberschaubar und macht nur einen kleinen Teil aller Schweizer Bdéden aus

Die vorliegenden Anderungen sind notwendig: Aktuelle toxikologische Studien zeigen, dass
eine Gefahrdung von Kleinkindern beim Spielen durch direkte Bodenaufnahme auf mit Blei,
PAK, BaP oder Dioxinen und dioxindhnlichen Substanzen belasteten Standorten bei den
zurzeit in Anhang 3 Ziffer 2 AltlV geltenden Konzentrationswerten nicht ausgeschlossen
werden kann. Gemass Art. 32c Umweltschutzgesetz (USG; SR 814.01) und dem Zweckartikel
der AltlV soll sichergestellt sein, dass belastete Standorte saniert werden, wenn sie zu
schédlichen oder lastigen Einwirkungen fiihren. Die Sanierungsbedurftigkeit wird festgestellt
mit der Uberschreitung der Konzentrationswerte nach Anhang 3 Ziffer 2 der AltlV. Werden
diese Uberschritten, sind nach dem Stand der Wissenschaft oder der Erfahrung bestimmte
Nutzungen ohne Gefahrdung von Menschen, Tieren oder Pflanzen nicht mehr méglich. Daraus
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ergibt sich die Notwendigkeit der Anpassung der Konzentrationswerte, wenn neue
Erkenntnisse nach dem Stand der Wissenschaft, in diesem Fall der Toxikologie, vorliegen.
Ausserdem sind bereits anndhernd zwei Drittel aller untersuchungsbeddrftigen belasteten
Standorte gemass AltlV untersucht und beurteilt. Je langer zugewartet wird, desto mehr
Standorte missen aufgrund der tieferen Konzentrationswerte erneut beurteilt und allenfalls
nachsaniert werden. Ausserdem rechtfertigt die latente Gefahr fur Kleinkinder auf den rund
200 potentiell mit diesen Stoffen belasteten Standorten die zligige Anpassung der AltlV.

2 Grundzlge der Vorlage

In den Jahren 2013/14 wurde der Konzentrationswert gemass Anhang 3 Ziffer 2 AltlV fir
Quecksilber Gberpruft und per revidierter AltlV vom 1. Marz 2015 von 5 mg/kg auf 2 mg/kg
angepasst. Aufgrund fortschreitender wissenschaftlicher Erkenntnisse im Bereich der
Toxikologie, ist eine regelmassige Uberprifung und notigenfalls Anpassung der
Konzentrationswerte notwendig. Nur so ist der Schutz der Bevélkerung (insbesondere der
Kinder) vor schadlichen Schadstoffeinwirkungen sichergestellit.

Das SCAHT hat diese Uberprifung im Auftrag des BAFU mittlerweile furr alle Stoffe gemass
Anhang 3 Ziffer 2 AltlV vorgenommen. Die sich daraus ergebenden notwendigen
Anpassungen sind Inhalt der vorliegenden AltlV-Revision.

3 Verhaltnis zum internationalen Recht

Die Altlastenbearbeitung erfolgt in der Schweiz und international nach vergleichbaren
Grundsatzen. Meist werden die belasteten Standorte zunachst identifiziert, durchlaufen eine
Gefahrdungsabschéatzung und werden nétigenfalls saniert bzw. Gberwacht. Allerdings werden
die Konzentrationswerte flr belastete Standorte bezlglich den Schutzgutern Wasser, Luft und
Boden international auf Basis der jeweiligen landerspezifischen gesetzlichen Grundlagen
hergeleitet und definiert. Fur die Herleitung und Festsetzung dieser Werte existiert kein
Ubergeordnetes europaisches oder internationales Recht, allerdings sind die Grundsatze der
Risikobewertung in der Regel vergleichbar, so dass man sich international zum Beispiel auf
die Guidelines und humantoxikologischen Schwellenwerte der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) oder der Européaischen Lebensmittelsicherheitsbehdrde (EFSA) beruft. Das SCAHT
hat ausserdem die Grenzwerte der umliegenden Lander und der USA in die Herleitung der
Konzentrationswerte einbezogen.
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4 Erlauterungen zu den einzelnen Bestimmungen

Alle Anpassungen betreffen Anhang 3 Ziffer 2 AltlV.
4.1 Senkung des Konzentrationswerts fur Blei

Mit der vorliegenden Revision der AltlV soll der Konzentrationswert fiir Blei (Pb) gemass
Anhang 3 Ziffer 2 von 1000 mg/kg auf 300 mg/kg Boden gesenkt werden.

Das Gefahrdungspotenzial von Blei ist hoch, es wirkt kanzerogen, mutagen, reprotoxisch
sowie neurotoxisch. Blei akkumuliert im Korper und geméss der WHO und der EFSA existiert
keine sichere untere Wirkungsschwelle fur die kritischste Wirkung der Entwicklungs- und der
Neurotoxizitat, welche gerade fir Kinder, deren Kérper und Gehirne sich noch entwickeln, sehr
problematisch ist. Die Entwicklung der Intelligenz kann bereits bei sehr niedrigen Dosen
beeintrachtigt sein.

Der durch das SCAHT toxikologisch hergeleitete Konzentrationswert fir Blei liegt bei 83 mg/kg
Pb. Kinder nehmen bereits Uber Nahrungsmittel, Hausstaub oder Spielzeug relevante Mengen
von Blei auf. Das Verschlucken von kontaminiertem Boden kann aber fir ein ein- bis
dreijahriges Kind bedeuten, dass es im Vergleich zur Aufnahme tber die Nahrung um das zwei
bis Funffache mehr an Blei aufnimmt. Die direkte Aufnahme tber den Boden stellt somit einen
wesentlichen Expositionspfad dar. Der Wert fur unverschmutztes Aushubmaterial gemass der
Abfallverordnung (VVEA; RS 814.600) liegt bei 50 mg/kg Pb und damit bereits nahe dem
toxikologisch hergeleiteten Konzentrationswert. Ausserdem existieren grosse Flachen, die
sogar mit mehr als 80 mg/kg Blei belastet sind. Aus Grinden der Umsetzbarkeit,
Praxistauglichkeit und Verhaltnisméssigkeit wird daher vorgeschlagen, den neuen
Konzentrationswert fur Blei von bislang 1000 mg/kg auf 300 mg/kg Pb zu senken. Soweit direkt
vergleichbar ist der aktuelle Konzentrationswert in der AltlV fir Blei im internationalen
Vergleich hoch. So haben Deutschland und Frankreich zum Beispiel einen Wert von 400 mg/kg
Pb, Italien 100 mg/kg Pb oder Schweden 80 mg/kg Pb. Der auf aktuellen wissenschaftlichen
Kenntnissen  beruhende und in dieser Verordnungsrevision vorgeschlagene
Konzentrationswert fur Blei von 300 mg/kg ist somit mit den Werten im européischen Umfeld
vergleichbar.

4.2 Senkung der Konzentrationswerte fiir PAK und BaP

Die Konzentrationswerte von PAK und BaP gemass Anhang 3 Ziffer 2 sollen von 100 auf 10
mg/kg PAK und von 10 auf 1 mg/kg BaP gesenkt werden.

Das Gefahrdungspotenzial von PAK und BaP ist hoch, sie wirken kanzerogen, mutagen und
reprotoxisch. Fur die kritischste Wirkung der Kanzerogenitat besteht keine sichere untere
Wirkungsschwelle. Die durch das SCAHT toxikologisch hergeleiteten Konzentrationswerte
betragen 2.2 mg/kg fur PAK und 0.3 mg/kg fiir BaP. Die direkte Bodenaufnahme durch Kinder
ist ein relevanter Aufnahmepfad und die dabei aufgenommene Schadstoffmenge ist hoch im
Vergleich zur Aufnahmemenge durch andere Quellen.

Die toxikologisch hergeleiteten Werte bewegen sich im Bereich von natrlich vorkommenden
PAK-Belastungen in Schweizer Boden, welche oft ber 2 mg/kg PAK liegen. Bei Kompost
liegen sie sogar haufig im Bereich von 4 mg/kg PAK. Aus Grinden der Praxistauglichkeit,
Umsetzbarkeit und Verhaltnismassigkeit sollen die Konzentrationswerte daher von bisher 100
auf 10 mg/kg fiir PAK sowie von bisher 10 auf 1 mg/kg fiir BaP gesenkt werden.

Soweit direkt vergleichbar sind die aktuellen Konzentrationswerte in der AltlV fir PAK und BaP
im internationalen Vergleich hoch. So liegen die Konzentrationswerte fiir PAK beispielsweise
in Deutschland und Italien bei 10 mg/kg PAK oder in Schweden bei 0.3 mg/kg PAK. Fir BaP
liegen die Werte beispielsweise in Deutschland bei 4 mg/kg BaP, in Spanien bei 0.2 mg/kg
BaP oder in Italien bei 0.1 mg/kg BaP. Die auf aktuellen wissenschaftlichen Kenntnissen
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beruhenden und in dieser Verordnungsrevision vorgeschlagenen Konzentrationswerte von 10
mg/kg PAK und 1 mg/kg BaP liegen somit im Bereich der Werte im européischen Umfeld.

4.3 Einfihrung eines neuen Konzentrationswerts fir die Stoffgruppen der Dioxine
(PCDD), Furane (PCDF) und dioxindhnlichen PCB (dI-PCB)

In der AltlV existierten bislang keine Konzentrationswerte flir Dioxine und dioxindhnliche
Substanzen, also die Stoffgruppen der polychlorierten Dibenzodioxine (PCDD oder
«Dioxine»), polychlorierten Dibenzofurane (PCDF oder «Furane») sowie dioxindhnlichen
polychlorierte Biphenyle (dI-PCB). Neu soll unter Anhang 3 Ziffer 2 AltlV ein
Konzentrationswert fur die Summe der PCDD, PCDF und dI-PCB von 20 ng TEQ/kg (gemass
WHOs-TEF) eingefiihrt werden.

Die chemisch sehr &hnlichen PCDD, PCDF und dI-PCB gehdren zu den so genannten «dirty
dozen» der im Stockholmer Ubereinkommen (iber persistente organische Schadstoffe (POP-
Konvention') regulierten Stoffe. Es handelt sich dabei um besonders toxische und persistente
organische Substanzen, welche weitraumig verfrachtet werden, deren Produktion und
Verwendung verboten oder eingeschrankt ist oder, wie im Fall der PCDD/F, deren
unbeabsichtigte Bildung aus anthropogenen Quellen verhindert werden soll.

Diese oft vereinfachend als «Dioxine» respektive «Dioxindhnliche Substanzen» benannten
Stoffgruppen kommen meist als Gemisch vor. 29 dieser Stoffe (7 PCDD, 10 PCDF und 12 dI-
PCB) haben ein hohes Gefahrdungspotenzial und eine grosse Bandbreite von toxischen
Wirkungen im menschlichen Korper. Sie sind unter anderem kanzerogen, immunotoxisch
sowie entwicklungs- und neurotoxisch und daher insbesondere fir Kinder sehr problematisch.
Der Wirkmechanismus im menschlichen Korper ist bei all diesen Stoffen gleich und ihre
Wirkung ist additiv. Aus diesem Grund werden fur die Beurteilung ihrer Toxizitdt meist so
genannte Toxizitatsaquivalenzfaktoren (Toxicity Equivalency Factors, TEF) herangezogen.
Das Konzept der Toxizitdtsdquivalenzfaktoren besteht darin, dass der giftigsten
Einzelverbindung 2,3,7,8-Tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) — auch bekannt als «Seveso-
Dioxin» - der Toxizitatsdquivalenzfaktor 1 zugeordnet wird. Danach erhalten die tGibrigen Stoffe
abhangig von ihrer Toxizitat Faktoren zwischen 0,0001 und 1. Ein Dioxin-Einzelstoff mit einem
Toxizitatsaquivalentfaktor von 0.5 ist somit halb so giftig wie die giftigste Substanz TCDD. Bei
einer Dioxin-Mischung wird die Masse jedes einzelnen Stoffs mit seinem jeweiligen TEF
multipliziert und die Toxizitat aller Stoffe wird zum so genannten TEQ-Wert aufsummiert (engl.
Toxic EQuivalents). Im Laufe der Zeit haben sich durch neuere toxikologische Bewertungen
die TEF-Werte leicht geéndert. Die neueste Einstufung stammt von der WHO aus dem Jahr
2005, weshalb diese TEF (WHOes-TEF) der vorliegenden Konzentrationswert-Herleitung
zugrunde gelegt werden.

Aufgrund von neuen, insbesondere epidemiologischen Studien hat die EFSA kirzlich die
tolerierbare wochentliche Aufnahmemenge fir den Menschen (Tolerable Weekly Intake, TWI)
fur Dioxine und dioxindahnliche Substanzen gemass WHOes-TEF auf 2 Pikogramm pro
Kilogramm Korpergewicht festgelegt. Dies ist siebenmal tiefer als der vorherige, aus dem Jahr
2001 stammende TWI-Wert. Der darauf basierende durch das SCAHT toxikologisch
hergeleitete Konzentrationswert fur die Summe der 29 dioxinahnlichen Kongenere (7 PCDD,
10 PCDF und 12 dI-PCB) betragt 14 ng TEQ pro kg Boden (WHOes-TEF). Allerdings liegt der
Richtwert fur Dioxine und Furane bei Kompost und Gargut gemass der Chemikalien-
Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRYV; SR 814.81) bereits bei 20 ng I-TEQ / kg. Haufige
Dioxin/Furan-Gehalte in Kompost liegen im Bereich von 6 ng I-TEQ / kg. Des Weiteren ergab
die Auswertung von NABO-Standorten im Jahr 2004 im Median Hintergrundgehalte von
Dioxinen und Furanen in Schweizer Bdéden von rund 4 ng I-TEQ / kg. Entsprechende

1 https://lwww.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20021480/index.html

054.11-00038/00006/00002/S024-1378

6/10



Verordnungspaket Umwelt Frithling 2020 Erlauternder Bericht
Vernehmlassung Revision AltlV

Erhebungen? in Sachsen (D) fur Hintergrundbelastungen von Dioxinen, Furanen und dI-PCB
auf Siedlungsgriinflachen ergaben einen Medianwert von rund 3 ng TEQ / kg geméass WHOgs-
TEF.

Damit ein gentugender Abstand zu den Hintergrundbelastungen gewahrleistet ist, soll der
Konzentrationswert fir die Summe der PCDD, PCDF und dI-PCB auf 20 ng TEQ/kg (WHOs-
TEF) festgelegt werden.

Im Grundsatz mussen jeweils alle 29 dioxin&hnlichen Kongenere analysiert und zum Gesamt-
TEQ aufsummiert werden. In gewissen Situationen kann jedoch aus Griinden der
Verhéltnismassigkeit davon abgewichen werden: Falls sich aufgrund der historischen
Untersuchung sowie entsprechenden Uberpriifungsmessungen bei einem belasteten Standort
zeigt, dass zwar dI-PCB vorliegen aber nicht mit PCDD/F gerechnet werden muss, kdnnen die
Ubrigen Messungen auf den Summenparameter der 12 dI-PCB-Kongenere beschrankt
werden. Umgekehrt gilt das gleiche, wenn beim belasteten Standort zwar PCDD/F vorliegen
aber keine dI-PCB. In diesem Fall kdnnen die tibrigen Messungen auf den Summenparameter
der 17 PCDD/F beschrankt werden. In diesen beiden Fallen kann auch der Konzentrationswert
von 20 ng TEQ/kg (WHOos-TEF) herangezogen werden.

4.4 Streichung des Konzentrationswerts fir den Summenparameter der BTEX

BTEX ist der Summenparameter der leichtflichtigen monozyklischen aromatischen
Kohlenwasserstoffe Benzol, Toluol, Ethylbenzol sowie Xylol. In Anhang 3 Ziffer 2 AltlV existiert
im Moment je ein Konzentrationswert fiur BTEX von 500 mg/kg und fir Benzol von 1 mg/kg.
Alle BTEX-Einzelsubstanzen kommen immer zusammen vor, sie wirken neurotoxisch und
teilweise kanzerogen und ihr Gefahrdungspotential ist hoch, wobei es sich beim Benzol um
die deutlich toxischste Einzelsubstanz handelt. Der Konzentrationswert fir Benzol von 1 mg/kg
hat sich aus toxikologischer Sicht als korrekt erwiesen und bleibt daher unverandert bestehen.

Ein Konzentrationswert fir den Summenparameter BTEX ist jedoch ohne definierte kritische
BTEX-Mischungen nicht sinnvoll. Es existieren zwar gesundheitsbasierte Referenzwerte fur
die Einzelsubstanzen, aber nicht fir den Summenparameter BTEX. Es kann davon
ausgegangen werden, dass die drei Stoffe Toluol, Ethylbenzol und Xylol durch den
Konzentrationswert fir das deutlich toxischste Benzol auch abgedeckt werden. Im
internationalen Vergleich hat kein anderes Land ausser Osterreich einen Konzentrationswert
fur den Summenparameter BTEX definiert.

Der Konzentrationswert fir BTEX von 500 mg/kg gemass Anhang 3 Ziffer 2 AltlV soll daher
gestrichen werden.

4.5  Anpassung von ,Aliphatische Kohlenwasserstoffe C1:-Cso“ auf ,Aliphatische
Kohlenwasserstoffe Cio-Cao*

Es handelt sich dabei um einen formalen Fehler in der bestehenden AltlV. Alle Labore messen
den Summenparameter ,Aliphatische Kohlenwasserstoffe Ci10-C40“ und nicht ,Aliphatische
Kohlenwasserstoffe C11-Cao“. Die Angabe in der AltlV muss daher entsprechend korrigiert und
der Praxis angepasst werden.

2 «Hintergrundwerte fiir anorganische und organische Stoffe in Boden» (Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft
Bodenschutz, LABO, 2017)
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5 Vergleich mit anderen Erlassen

Zwischen den bodenrelevanten Regelungen der AltlV und der Verordnung uber Belastungen
des Bodens (VBBo; SR 814.12) bestehen seit jeher gewisse Differenzen. Der grosste
Unterschied betrifft den Geltungsbereich. Wahrend die Regelungen der AltlV lediglich
diejenigen Boden betreffen, die Teil eines belasteten Standorts gemass AltlV sind, gilt die
VBBo fir alle Boden der Schweiz («die oberste, unversiegelte Erdschicht, in der Pflanzen
wachsen kénnen» gemass Artikel 7 Absatz 4*S USG). Die neuen Konzentrationswerte und die
Sanierungspflicht betreffen somit lediglich eine sehr kleine Teilmenge aller Schweizer Boden.
Die weitaus meisten Boden sind davon nicht betroffen.

Der neue AltlV-Konzentrationswert von Blei wird mit 300 mg/kg dem VBBo-Prifwert
entsprechen (Anhang 1 Ziffer 12 VBBo0). Bei Prifwertliiberschreitungen auf Bdden mit
spielenden Kindern missen die Kantone schon heute gestiitzt auf die VBBo die Geféahrdung
abschatzen und falls nétig die Nutzung einschranken, beispielsweise indem sie eine maximale
Spieldauer anordnen oder die Eigentimer zur Ansaat eines dichten Rasens verpflichten. In
der Praxis wird dies aber oft weder verfiigt noch kontrolliert oder durchgesetzt. Die Senkung
des AltlV-Konzentrationswertes bewirkt somit, dass Boden von belasteten Standorten gemass
AltlV, auf denen regelméassig Kinder spielen, zwingend saniert werden mussen, sobald die
Bleibelastung tber 300 mg/kg liegt. Nutzungseinschrankungen alleine werden nicht mehr
ausreichen.

Die neuen AltlV-Konzentrationswerte von PAK und BaP werden ebenfalls neu den VBBo-
Prufwerten fur diese Stoffe entsprechen (Anhang 2 Ziffer 12 VBBo). Auch die neuen AltlV-
Konzentrationswerte fir Dioxine und dioxindhnliche Substanzen werden den VBBo-
Prufwerten fir diese Stoffe entsprechen (Anhang 2 Ziffer 11 VBB0). Wobei hier der Prifwert
in der VBBo in ng I-TEQ/kg und der Konzentrationswert in der AltlV in ng TEQ/kg gemass
WHOs-TEF angegeben wird.

Aus der bisherigen Sanierungspraxis (Auswertungen der Datenbank der sanierten Standorte
SanDat sowie von VASA3-Fallen) sind dem BAFU indes keine Falle bekannt, bei denen sich
wegen dieser Diskrepanz (Konzentrationswert AltlV entspricht Prifwert VBBo) im Vollzug neue
Schwierigkeiten ergeben wiirden. Belastete Standorte mit Uberschreitungen dieser drei neuen
Sanierungswerte sind in aller Regel auch wegen anderen Schadstoffen sanierungsbedurftig,
so dass sich der Handlungsbedarf nicht alleine aus der Belastung durch PAK, BaP oder
Dioxinen ergibt. Die AltlV-Bestimmungen sind somit bereits heute gegeniber den VBBo-
Werten handlungsentscheidend.

6 Auswirkungen

6.1 Auswirkungen auf den Bund

Der Bund finanziert seine Abgeltungen an die Sanierung von Altlasten (gemass Artikel 32e
USG) haushaltsneutral tiber eine Abgabe auf der Ablagerung von Abfallen. Er hat dafur einen
zweckgebundenen Fonds eingerichtet. Dieser so genannte VASA-Fonds wird durch die
zusatzlich ausgeldsten Sanierungen etwas starker belastet. Durch die generell beschrankte
Ausdehnung der betroffenen Kinderspielflachen, welche durch Blei, PAK, BaP und Dioxine
belastet sind, werden die zusatzlichen Ausgaben in engen Grenzen gehalten und kénnen ohne
Gebihrenanpassung tber den VASA-Fonds getragen werden.

8 Verordnung (iber die Abgabe zur Sanierung von Altlasten (VASA, SR 814.681)
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6.2  Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden

Die Auswirkungen auf Kantone und Gemeinden sind insgesamt gering.

Es wird keine Ubergangsregelung geben, das heisst die neuen Konzentrationswerte gelten
grundsatzlich auch fur allfallige Standorte, die bereits saniert wurden. Durch die zusétzlich
ausgelésten Sanierungen werden bei Kanton und Gemeinden etwas hohere
Sanierungskosten entstehen. Durch die Einschréankung der vorgeschlagenen Revision auf die
gemass AltlV belasteten Standorte und die beschrankte Ausdehnung der betroffenen Haus-
und Familiengérten sowie Kinderspielflachen, welche durch Blei, PAK, BaP oder Dioxine und
dioxindhnliche Substanzen belastet sind, werden sich diese zusétzlichen Kosten aber in engen
Grenzen halten. Mengenmassig wohl am relevantesten waren die bleibelasteten Flachen, die
von ehemaligen Kugelfdngen herriihren und inzwischen als Siedlungsgebiete eingezont sind.
In solchen Fallen wird jedoch schon seit jeher meist eine Totaldekontamination durchgefihrt,
weil die ansonsten vor Ort verbleibenden Restbelastungen in Wohnzonen von den
Eigentimern nicht toleriert werden und den Grundstiickswert verringern wirden. Daher wird
es auch nur in Ausnahmeféllen zu Nachsanierungen kommen. Die Senkung des Blei-
Konzentrationswertes hat daher praktisch keine Zusatzkosten zur Folge.

Kantone und Gemeinden gewinnen Sicherheit und Klarheit bei den zu ergreifenden
Massnahmen sowie betreffend die Gesundheit der Kinder bei Uberschreitungen des
Sanierungswerts von belasteten Standorten bei Haus- und Familiengéarten sowie
Kinderspielflachen: Auf belasteten Standorten mit Belastungen unterhalb der
Konzentrationswerte gemass Anhang 3 Ziffer 2 AltlV kénnen die Kinder gefahrlos spielen. Falls
diese Konzentrationswerte Uberschritten sind, muss der Boden aufgrund der neuesten
toxikologischen Grundlagen bis zu den neu vorgeschlagenen Konzentrationswerten gemass
AltlV saniert werden. Es sind daher zukiinftig keine Nutzungseinschrankungen fir die
Benutzung der Flachen durch Kinder mehr nétig, welche tberdies praktisch nicht umsetzbar
waren.

6.3  Auswirkungen auf die Wirtschaft:

Die Auswirkungen auf die Wirtschaft sind insgesamt gering.

Auf Béden von Industrie- und Gewerbearealen spielen Kinder in aller Regel nicht regelmassig.
Solche Areale sind flr spielende Kinder nicht oder nur sehr beschréankt zuganglich. Als
Arealinhaber sind Gewerbetreibende daher nur in wenigen Einzelfallen von den geénderten
Regelungen betroffen. Betriebe, die in der Vergangenheit durch ihre Abluftkamine die
Umgebung grossflachig mit Schadstoffen belastet haben, kénnten indes als Verursacher
zusatzliche Kosten gewartigen. Auch das durften aber Einzelfalle bleiben. Umgekehrt
profitieren Altlastengutachter und Entsorgungsunternehmen von den zusatzlichen
Sanierungen.

6.4  Auswirkungen auf Private

Die Auswirkungen auf die Privaten sind insgesamt gering.

Haus- und Familiengarten, Kinderspielplatze und Anlagen, auf denen Kinder regelmassig
spielen, befinden sich vorwiegend in der Hand von Gemeinden und Privaten (inkl.
Liegenschaftsverwaltungen). Kosten fiir sich aus der AltlV-Anderung ergebende Massnahmen
tragen somit primar die 6ffentliche Hand, der VASA-Fonds und Private. Private missen jedoch
Ublicherweise nur den Kostenanteil als Standortinhaber ibernehmen, d.h. sie tragen maximal
30 Prozent der Kosten, in der Praxis normalerweise deutlich weniger.

Die neuen Regelungen haben fiir Private einen erheblichen Vorteil: Bei belasteten Standorten
mit Bodenbelastungen durch Blei, PAK, BaP sowie Dioxinen zwischen dem VBBo-Priifwert
und dem Sanierungswert missen die Eltern gegenwdrtig von einem latenten
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Gesundheitsrisiko fur ihre Kinder ausgehen, dem sie nur begegnen konnen, indem sie
entweder die Spielmdglichkeiten beschneiden oder indem sie die Belastung auf eigene Kosten
entfernen lassen. Mit der vorliegenden Senkung der AltlV-Konzentrationswerte auf das Niveau
der Prifwerte und der Sanierungspflicht wird die uneingeschrénkte Nutzung als Spielflache
wieder ermdglicht. Den Hauptteil der Sanierungskosten tragen die allféalligen
Belastungsverursacher, die 6ffentliche Hand sowie der VASA-Fonds. Von Vorteil ist dartber
hinaus, dass mit dem Wegfall der Nutzungsbeschrankung unter Umstanden auch der
Marktwert der Parzelle steigt.

054.11-00038/00006/00002/S024-1378

10/10



	1 Ausganglage
	2 Grundzüge der Vorlage
	3 Verhältnis zum internationalen Recht
	4 Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen
	4.1 Senkung des Konzentrationswerts für Blei
	4.2 Senkung der Konzentrationswerte für PAK und BaP
	4.3 Einführung eines neuen Konzentrationswerts für die Stoffgruppen der Dioxine (PCDD), Furane (PCDF) und dioxinähnlichen PCB (dl-PCB)
	4.4 Streichung des Konzentrationswerts für den Summenparameter der BTEX
	4.5 Anpassung von „Aliphatische Kohlenwasserstoffe C11-C40“ auf „Aliphatische Kohlenwasserstoffe C10-C40“

	5 Vergleich mit anderen Erlassen
	6 Auswirkungen
	6.1 Auswirkungen auf den Bund
	6.2 Auswirkungen auf die Kantone und Gemeinden
	6.3 Auswirkungen auf die Wirtschaft:
	6.4 Auswirkungen auf Private


